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Transformation zu einer  
klimaneutralen Industrie

Zur Diskussion gestellt

Prof. Dr. Klaus M. Schmidt ist 
Professor für Wirtschaftswissen-
schaften an der volkswirtschaftli-
chen Fakultät der LMU München.

Die Herausforderung der industriellen Transformation

Die Dekarbonisierung der Grundstoffindustrien – etwa 
Stahl, Zement oder Chemie – ist für das Gelingen der 
Klimawende zentral. Diese Sektoren verursachen einen 
erheblichen Anteil der Treibhausgasemissionen und sind 
zugleich durch lange Investitionszyklen und hohe Kapital-
bindung gekennzeichnet. Die Umstellung auf klimaneutrale 
Produktionsverfahren ist technisch bereits möglich, etwa 
durch den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Stahl-
produktion. Wirtschaftlich rechnet sich diese Umstellung 
jedoch bislang nicht, da klimaneutrale Verfahren deutlich 
teurer sind als konventionelle Prozesse.

Vor diesem Hintergrund plant die Bundesregierung, die 
Transformation mit staatlichen Förderprogrammen zu be-
schleunigen. Zwei Instrumente stehen dabei im Zentrum: 
Klimaschutzverträge (Carbon Contracts for Difference 
CCfD) und die Schaffung grüner Leitmärkte. Beide verfol-
gen unterschiedliche Ansätze, um die Lücke zwischen den 
Kosten klimaneutraler und konventioneller Produktion zu 
schließen und private Investitionen anzureizen.

Warum staatliche Förderung trotz CO₂-Bepreisung?

Grundsätzlich setzt der europäische Emissionshandel (EU-
ETS) bereits einen Preis auf CO₂-Emissionen und schafft 
so Anreize für Unternehmen, Emissionen dort zu vermei-
den, wo dies am kostengünstigsten ist. Dennoch reichen 
diese Anreize nicht aus, um die Transformation in der 

Grundstoffindustrie ausreichend schnell und umfassend 
voranzutreiben. Drei zentrale Gründe rechtfertigen eine er-
gänzende staatliche Förderung:

1.	 �Die Entwicklung und Markteinführung neuer, kli-
mafreundlicher Technologien ist mit erheblichen 
Lern- und Skaleneffekten verbunden. Einzelne Un-
ternehmen internalisieren nur einen kleinen Teil der 
gesamtwirtschaftlichen Vorteile, die durch Kostende-
gression und Technologiediffusion entstehen. Ohne 
staatliche Impulse werden diese Potenziale zu lang-
sam gehoben.

2.	 �Technischer Fortschritt ist pfadabhängig (Aghion et 
al. 2016). Da der CO₂-Preis nicht die tatsächlichen 
sozialen Kosten der Emissionen widerspiegelt, wer-
den ohne gezielte Förderung bestehende, emissions-
intensive Technologien weiterentwickelt, während 
zu wenig in klimafreundliche Innovationen investiert 
wird.

3.	 �Die Gefahr des Carbon Leakage – also der Verla-
gerung emissionsintensiver Produktion ins Ausland 
mit niedrigeren Klimastandards – ist real. Um Wett-
bewerbsnachteile für heimische Industrie zu vermei-
den und globale Emissionen effektiv zu senken, sind 
flankierende Maßnahmen wie Grenzausgleichsme-
chanismen und gezielte Förderung klimafreundlicher 
Produktion erforderlich (Wissenschaftlicher Beirat 
beim BMWE 2021).

Klimaschutzverträge: Notwendige, aber teure  
Brückenlösung

Klimaschutzverträge sind bilaterale Vereinbarungen zwi-
schen dem Staat und einzelnen Unternehmen, die klima-
neutrale Produktionstechnologien einsetzen wollen. Sie 
garantieren dem Unternehmen Ausgleichszahlungen für 
die Mehrkosten gegenüber konventioneller Produktion und 
sichern es gegen Schwankungen des CO₂-Preises sowie 
anderer Inputkosten ab. Der Staat erstattet dem Unterneh-
men die Differenz zwischen den Kosten der klimaneutra-
len und der konventionellen Produktion pro eingesparter 
Tonne CO₂. Der Vertragspreis wird in der Regel an den 
CO₂-Preis im Emissionshandel gekoppelt und kann dy-
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namisch an die Entwicklung der Minderungs- und Input-
kosten angepasst werden (Richstein und Neuhoff 2022; 
Agora Industrie et al. 2022).

Aus der Perspektive des Unternehmens hat ein Klima-
schutzvertrag den großen Vorteil, dass er juristisch ein-
klagbar ist und die Förderung über einen großen Teil des 
Investitionszyklus garantiert. Auch wenn die Regierung 
wechselt oder sich die politischen Prioritäten verschie-
ben, muss das Unternehmen nicht befürchten, dass die 
Förderung gekürzt wird oder ganz entfällt. Dadurch wird 
das politische Risiko drastisch reduziert, was die privaten 
Finanzierungskosten erheblich verringert. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass Klimaschutzverträge relativ kurzfristig im-
plementiert werden können und, wenn sie beihilferechtlich 
genehmigt sind, keine langwierigen internationalen Ab-
stimmungen erfordern. 

Klimaschutzverträge haben aber auch erhebliche 
Nachteile 

Informationsasymmetrie und Überförderung: Der Staat ist 
auf die Kostenangaben der Unternehmen angewiesen und 
kann diese nur schwer überprüfen. Unternehmen haben 
einen Anreiz, ihre Kosten zu übertreiben, was zu systema-
tischer Überförderung führt. Dieses Problem verschärft 
sich, wenn Verträge bilateral und ohne Wettbewerb abge-
schlossen werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
sich um eine wettbewerbliche Vergabe durch ein Auktions-
verfahren bemüht, aber das ist nur begrenzt möglich.

Mangelnder Wettbewerb und Markteintrittsbarrieren: 
Klimaschutzverträge begünstigen etablierte Unterneh-
men und erschweren den Markteintritt neuer Akteure und 
ausländischer Wettbewerber. Damit werden bestehende 
Strukturen zementiert und Innovationspotenziale ver-
schenkt.

Staatliche Risikoübernahme: Die Risiken werden auf die 
Steuerzahler übertragen. Steigen beispielsweise die Preise 
für grünen Wasserstoff oder sinkt der CO₂-Preis, trägt der 
Staat die Mehrkosten. Bei flächendeckender Anwendung 
drohen erhebliche fiskalische Belastungen.

Fehlende Kostensenkungsanreize: Werden Unternehmen 
die tatsächlichen Mehrkosten erstattet (Cost-plus-Regu-
lierung), sinkt der Anreiz, effizienter zu produzieren und 
Innovationen voranzutreiben.

Lobbyismus und Intransparenz: Klimaschutzverträge 
schaffen eine starke Lobby für Subventionen und bergen 
die Gefahr, dass die Klimapolitik zunehmend von direkten 
Zahlungen statt von marktbasierten Anreizen geprägt wird.

In einem Gutachten zur Transformation zu einer klima-
neutralen Industrie hat der Wissenschaftliche Beirat beim 
BMWK (2022) darum empfohlen, Klimaschutzverträge nur 
für die Anschubfinanzierung und in einem wettbewerbli-
chen Verfahren einzusetzen. Ein flächendeckender Einsatz 
wäre sowohl ökonomisch ineffizient als auch mit erhebli-
chen fiskalischen Belastungen und Risiken verbunden.

Grüne Leitmärkte: Marktmechanismen für den  
Klimaschutz

Grüne Leitmärkte setzen auf die Schaffung von separaten 
Märkten für klimaneutral produzierte Grundstoffe. Klima-
freundlich produzierter Stahl und konventionell produzier-
ter Stahl sind physisch identisch, ebenso wie Ökostrom 
und Kohlestrom. Trotzdem kann es sinnvoll sein, sie auf 
separaten Märkten zu handeln, wenn sich die klimafreund-
liche Produktionsweise durch Zertifizierung glaubwürdig 
nachweisen lässt. Dann bildet sich auf dem Markt für das 
klimafreundlich prozierte Gut ein eigener Preis, der unter 
Wettbewerbsbedingungen die Kosten der klimaneutralen 
Produktion widerspiegelt und kompensiert. 

Häufig gibt es bereits eine private Nachfrage nach klima-
freundlich produzierten Gütern. So wie fast alle Energie-
versorger Verträge für Ökostrom (in verschiedenen Varian-
ten) anbieten, so könnten z. B. auch Automobilhersteller 
Elektroautos aus klimaneutral produziertem Stahl anbieten. 
Die zusätzlichen Kosten von weniger als 1000 Euro wären 
im Vergleich zu vielen anderen Extras relativ gering, und 
bei einigen Konsumenten wäre die entsprechende Zah-
lungsbereitschaft vorhanden. Der Staat könnte diese pri-
vate Nachfrage durch verschiedene Maßnahmen deutlich 
erhöhen: 

	Ւ �Öffentliche Beschaffung: Der Staat verpflichtet sich, 
bei Infrastrukturprojekten (z. B. Brücken, Bahnen, Ge-
bäuden) ausschließlich grünen Stahl oder andere 
klimaneutral produzierte Grundstoffe zu verwenden. 
Die Mehrkosten werden von den Steuerzahlern ge-
tragen.

	Ւ �Regulatorische Vorgaben: Es wird gesetzlich fest-
gelegt, dass bestimmte Produkte (z. B. Autos, Haus-
haltsgeräte) zu einem definierten Anteil aus klima-
freundlich produzierten Grundstoffen (z. B. grünem 
Stahl) bestehen müssen. In diesem Fall tragen die 
Mehrkosten die Endverbraucher.

�Zentral ist dabei die Zertifizierung: Grüner Stahl (oder an-
dere Grundstoffe) müssen durch Zertifikate nachgewie-
sen werden. Es hätte viele Vorteile, wenn diese Zertifikate 
unabhängig vom physischen Produkt gehandelt werden 
können. Dann könnte etwa ein Autohersteller die Nutzung 
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von grünem Stahl durch den Erwerb entsprechender Zerti-
fikate nachweisen, unabhängig davon, von welchem Pro-
duzenten der Stahl stammt. Der Preis für diese Zertifikate 
bildet sich im Wettbewerb und entspricht den tatsächli-
chen Mehrkosten der klimaneutralen Produktion abzüglich 
des CO₂-Preises.

Grüne Leitmärkte nutzen den Marktmechanismus, um die 
Transformation zu einer klimaneutralen Grundstoffindustrie 
voranzutreiben. Das hat zahlreiche Vorteile: 

Geringe Informationsanforderungen: Der Staat muss we-
der die Kostenstrukturen noch die eingesetzten Techno-
logien der Unternehmen kennen. Der Marktmechanismus 
sorgt für effiziente Preisbildung.

Technologieoffenheit: Unternehmen können selbst ent-
scheiden, mit welchen Verfahren sie die Klimaziele errei-
chen. Dies fördert Innovation und Wettbewerb.

Markteintritt und internationaler Wettbewerb: Neue und 
ausländische Anbieter können diskriminierungsfrei teilneh-
men, sofern sie die Zertifizierungsstandards erfüllen.

Verursacherprinzip: Die Kosten der Dekarbonisierung 
werden – je nach Ausgestaltung – von den Konsumenten 
getragen, die letztlich die Nachfrage nach emissionsinten-
siven Produkten verursachen.

Kosteneffizienz: Der Wettbewerb sorgt dafür, dass die 
kostengünstigsten Lösungen zur Anwendung kommen. 
Kostensenkungen durch Innovationen werden unmittelbar 
an die Nachfrager weitergegeben.

Transparenz: Die Höhe der notwendigen Förderung wird 
durch den Marktpreis für Zertifikate offenbart, nicht durch 
politische Entscheidungen festgelegt.

Die Schaffung grüner Leitmärkte ist aber auch mit einigen 
Herausforderungen verbunden:

Hohe politische Unsicherheit, insbesondere in der An-
fangsphase: In der Politik kann sich der Wind schnell 
drehen. Regulatorische Maßnahmen und Vorgaben für 
die staatliche Beschaffung können leicht wieder geändert 
werden. Während der Klimaschutz in der letzten Legis-
laturperiode noch höchste Priorität hatte, wird er von der 
jetzigen Regierung weit weniger stark betont. Das setzt die 
Unternehmen, die langfristige Investitionen tätigen müs-
sen, um in die klimaneutrale Produktion einzusteigen, er-
heblichen Risiken aus, die die Finanzierungskosten stark 
erhöhen. Dieses Risiko sinkt erfahrungsgemäß erst, wenn 
sich die Regulierung etabliert und ihre eigene Lobby ge-

schaffen hat, die sich für ihren Bestand einsetzt.

Zertifizierung: Eine glaubwürdige Zertifizierung ist un-
erlässlich, um Greenwashing zu verhindern. Die Zertifizie-
rung kann physisch oder bilanziell erfolgen. Bei einer phy-
sischen Definition, werden nur diejenigen Grundstoffe als 
klimaneutral klassifiziert, die nach bestimmten Standards 
klimaneutral produziert wurden. Das führt zu komplexen 
Standards mit unterschiedlichen Grüntönen, deren Defi-
nition im Zeitablauf angepasst werden muss. Alternativ 
kann ein bilanzieller Ansatz gewählt werden, bei dem ein 
bestimmter Anteil der Grundstoffproduktion als „grün“ 
klassifiziert wird, der davon abhängt, wieviel CO₂ bei der 
Produktion ausgestoßen wurde. Dieses Modell wird von 
der Internationalen Energieagentur favorisiert, bietet viele 
praktische Vorteile und ist international anschlussfähig. 
Leider steuert die Bundesregierung im Stahlbereich auf 
eine physische Definition zu (IEA 2022). 

Internationale Abstimmung: Der Aufbau grüner Leitmärkte 
erfordert Abstimmung auf europäischer Ebene und mit 
wichtigen Handelspartnern. Dies kostet Zeit, ist aber für 
die langfristige Akzeptanz und Effizienz entscheidend. Na-
tionale Alleingänge sind kontraproduktiv. 

Grüne Leitmärkte in Europa

Die Europäische Kommission hat die Bedeutung grüner 
Leitmärkte als zentrales Element ihrer Industriestrategie 
erkannt. Im Rahmen des Clean Industrial Deal und des 
geplanten Industrial Decarbonisation Accelerator Act 
sollen EU-weite Standards für klimaneutrale Grundstoffe 
geschaffen und grenzüberschreitende Zertifizierungssys-
teme etabliert werden (European Parliament 2025). Ziel 
ist es, einen großen, wettbewerblichen Markt für CO₂-arme 
Produkte zu schaffen, der Innovationen fördert und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie sichert.

Eine EU-weite Harmonisierung ist auch aus handels-
rechtlichen Gründen notwendig: Nur so lassen sich Wett-
bewerbsverzerrungen und Konflikte mit der Welthandels-
organisation (WTO) vermeiden. Die Einbindung wichti-
ger Handelspartner im Rahmen eines „Klimaclubs“ kann  
zudem dazu beitragen, globale Emissionen zu senken  
und die internationale Akzeptanz grüner Leitmärkte zu er-
höhen.

Handlungsempfehlungen für eine effiziente  
Klimapolitik bei knappen Kassen

Aus ökonomischer Sicht ergibt sich eine klare Priorisierung 
der Instrumente:
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Klimaschutzverträge sollten auf die Anschubfinanzierung 
beschränkt und in wettbewerblichen Verfahren vergeben 
werden. Sie sind sinnvoll, um den Einstieg in innovative, 
risikoreiche Technologien zu erleichtern, dürfen aber nicht 
zum Standardinstrument werden.

Die Schaffung grüner Leitmärkte sollte langfristig im Zent-
rum der Förderpolitik stehen. Sie ermöglichen eine kosten-
effiziente, technologieoffene und wettbewerbsfördernde 
Transformation, ohne dass der Staat tief in Unternehmens-
entscheidungen eingreifen muss.

Die CO₂-Bepreisung bleibt das Fundament einer effek-
tiven Klimapolitik. Eine Verknappung der Zertifikate im 
Emissionshandel ist das kostengünstigste Instrument zur 
Reduktion der Emissionen und sollte konsequent weiter-
entwickelt werden.

Private Nachfrage nach klimafreundlichen Produkten 
sollte aktiviert und verstärkt werden. Der Staat kann durch 
eigene Beschaffungspolitik und regulatorische Vorgaben 
als Vorbild wirken und Märkte für klimafreundlich produ-
zierte Güter stärken oder sogar schaffen.

Definition und Zertifizierung grüner Grundstoffe müssen 
transparent, international anschlussfähig und möglichst 
einfach gehalten werden. Ein bilanzieller Ansatz, der nur 
zwischen „grünem“ und „grauem“ Produkt unterscheidet, 
ist praktikabel, international anschlussfähig und fördert In-
novation. 

Die Transformation zur klimaneutralen Industrie ist ohne 
staatliche Impulse nicht zu schaffen. Doch angesichts 
knapper Kassen und wachsender fiskalischer Risiken muss 
die Klimapolitik auf Effizienz, Wettbewerb und marktwirt-
schaftliche Steuerung setzen. Klimaschutz braucht markt-
wirtschaftliche Leitplanken, nicht dauerhafte Subventio-
nen. •
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